
Es wird w eiter vorgeschlagen, noch folgende Ab
sätze einzufügen:

2. Die M itglieder m ehrerer benachbarter Gemein den 
können zu einer O rtsgruppe vereinigt werden.

3. M itglieder in Gemeinden, fü r die eine O rtsgruppe 
nicht besteht, gelten als Einzelm itglieder. Sie 
können der O rtsgruppe einer Nachbargem einde 
zugewiesen werden. Is t das n icht angängig, so 
werden siebei dem Sekretaria t der höheren Gliede
rung  geführt, die gebietsm äßig zuständig ist.

4. Reicht die Zahl der M itglieder in einem Orte zur 
Bildung einer O rtsgruppe nicht aus und sind die 
Absätze 2 und 3 n icht anwendbar, so bilden sie 
einen Stützpunkt. Sie wählen sich einen S tü tz
punktleiter. Dieser übernim m t die Aufgaben des 
O rtsgruppenvorstandes.

5. Die O rtsgruppen können nach den örtlichen V er
hältnissen aufgegliedert werden.

W eiter w ird noch ein neuer Absatz vorgeschlagen:
6. Dem O rtsgruppenvorstand muß m indestens eine 

F ra u  angehören.
Und schließlich soll noch ein Absatz 7 eingefügt werden:

7. Sekretäre werden nach B edarf im Einvernehm en 
m it dem K reisvorstand angestellt.

F rü h er hieß es: m it Zustimmung, jetzt heißt es: im E in
vernehmen.

§11
In  § 11 w ird folgender Absatz 2 eingefügt:
2. In  räum lich ausgedehnten K reisen können meh

rere O rtsgruppen durch Arbeitsgebietsleitungen 
als H ilfsorgane der K reisleitung zusam m enge
faß t werden.

Der bisherige Absatz 2 w ird Absatz 3. Der bisherige 
Absatz 3 w ird Absatz 4 und lau tet:

4. Die Geschäfte des Kreises werden nach den Be
schlüssen des K reisvorstandes von einem Sekre-
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